		

Skript Redebeitrag "Inklusions-Initiative - wie weiter?"
Tagung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Datum: 18. Juni 2026,

Viele von Ihnen dürften sie regelmässig nutzen: die Navigationsapp, die uns sicher von A nach B bringt. Dafür braucht sie drei Dinge: Sie muss wissen, wo wir jetzt sind. Sie muss das Ziel kennen - die genaue Adresse. Und sie muss eine Route berechnen, die uns verbindlich dorthin führt.
«Da vorne, beim roten Schild» – das hilft mir als blinder Person nicht weiter. Kein Standort, keine Adresse, keine Route. Nur eine ungefähre Richtung. Die mag für einen Spaziergang reichen. Wer aber wirklich ankommen will – pünktlich, sicher, zuverlässig – braucht alle drei Elemente.
Genau diese drei Fragen möchte ich heute auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen anwenden: Wo stehen wir? Wohin müssen wir? Und: Wer verpflichtet sich, uns dorthin zu bringen?
Ich möchte die Einordnung, die bereits stattgefunden hat, nicht wiederholen. Stattdessen bringe ich zwei Perspektiven ein, mit denen ich beruflich und ehrenamtlich täglich zu tun habe.
Einerseits als Interessenvertreter beim Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen, wo ich insbesondere in der politischen Interessenvertretung arbeite. Andererseits als Vorstandsmitglied des Vereins iPunkt, einem Verein, der Inklusion sichtbar macht – in Form eines Labels, das an Arbeitgeber vergeben wird, die ein inklusives Arbeitsumfeld für MmB anbieten, und das diese Arbeitgeber dabei unterstützt.
Aus beiden Perspektiven möchte ich heute dieselbe Frage stellen: Haben wir mit Bezug auf die Inklusion von MmB in den unterschiedlichsten Lebensbereichen eigentlich eine Adresse? Oder sind wir unterwegs mit «da und dort, irgendwo rechts, und dann werden Sie das Ziel schon finden»?
Der indirekte Gegenvorschlag ist ein Schritt – man könnte sagen: die Postleitzahl. Die BehiG-Revision, die als indirekter Gegenvorschlag zur Inklusions-Initiative im Parlament behandelt wird, bringt Verbesserungen, die längst überfällig waren: Schutz vor Benachteiligung in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen und die Pflicht zu angemessenen Vorkehrungen. Das ist zwar nicht nichts – aber als genaue Adresse, als klares Ziel würde ich es nicht beschreiben.
Auch das Monitoring, das der Gegenvorschlag enthält, ist wertvoll. Es sagt uns, wo wir stehen – das entspricht dem Standort in unserer Navigation. Aber mit nur einer Postleitzahl ist es nicht möglich, sicher ans Ziel zu kommen. Eine Bestandsaufnahme ist kein Versprechen. Monitoring sagt uns, wo wir sind. Es sagt uns nicht, wo wir hinmüssen – und es verpflichtet niemanden, uns dorthin zu bringen.
Hinzu kommt: Die Assistenz – eines der zentralsten Instrumente, um autonom zu leben, zu wohnen, zu arbeiten, weil sie selbstbestimmtes Leben und Arbeit erst ermöglicht – wird im Gegenvorschlag nicht die zentrale Rolle spielen, die sie sollte. Und auch die unterschiedlichsten Lebensbereiche wie Arbeit und Fundamente wie die politische Teilhabe, um als Teil der Gesellschaft sich einbringen zu können, sind nicht konsequent vorgesehen. Wir sehen uns mit strukturellen Hindernissen konfrontiert.
Wir brauchen deshalb einen Plan. Einen verbindlichen. Die Inklusions-Initiative wäre dieser Plan. Sie fordert klar, dass das Gesetz für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen zu sorgen hat. Menschen mit Behinderungen haben im Rahmen der Verhältnismässigkeit Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz.
Lassen Sie mich das bis anhin nur wenig Veranschaulichte konkret an zwei Beispielen aufzeigen.
Als erstes im Bereich der politischen Rechte. Wenn beispielsweise eine Person mit Sehbehinderung eine Initiative oder ein Referendum unterzeichnen möchte, so ist sie auf Hilfe angewiesen, um ihre Koordinaten auf dem Unterschriftenbogen einzutragen. Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen schreiben vor, dass, wer seinen Namen nicht auf dem Unterschriftenbogen handschriftlich und gut leserlich eintragen kann, den Unterschriftenbogen auch nicht selbst unterzeichnen darf. Die Person gilt als schreibunfähig. Eine Hilfsperson, die selbst ebenfalls das Stimmrecht haben muss, hat für die sogenannt «schreibunfähige Person» zu unterzeichnen und im Unterschriftenfeld den eigenen Namen mit dem Zusatz i.A. (im Auftrag) zu versehen. Obwohl eine Person mit entsprechender technischer oder personeller Assistenz eigenhändig unterschreiben könnte, kategorisiert sie das Gesetz als schreibunfähig und entzieht ihr damit die Wahlfreiheit über die Form der Unterstützung. Zusätzlich wird das politische Recht dadurch eingeschränkt, dass die Hilfsperson zwingend stimmberechtigt sein muss. Die rechtliche Gleichstellung beim Unterzeichnen von Initiativen und Referenden wird damit nicht gewährleistet. Die erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, wie sie die Inklusions-Initiative fordern würde, wären zu ergreifen – aber ohne das Recht einzuschränken.
Das zweite Beispiel bezieht sich auf den Lebensbereich Arbeit. Hier spreche ich auch aus der Erfahrung des Vereins iPunkt. Und genau dort zeigen sich strukturelle Gegebenheiten, die ein inklusives Arbeitsumfeld verunmöglichen.
Ein Beispiel: Ein Arbeitgeber möchte eine Tür mit einem automatischen Türöffner ausstatten, damit eine Person mit Behinderung eine Ausbildung machen kann. Klingt simpel. Die IV entscheidet, diese Anpassung nur zu zahlen, wenn eine berufliche Massnahme – also der Abschluss dieser Ausbildung – aussichtsreich ist, also wenn sie spätere Leistungen einspart. Am Ende zahlt der Arbeitgeber die Tür selbst – wenn er kann. Ein anderer Betrieb, der über weniger Spielraum verfügt, kann das nicht.
Das ist kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Muster: Die IV darf nur investieren, wenn ein Erfolg absehbar ist. Das heisst im Umkehrschluss: Bei Menschen, deren Entwicklung weniger «sicher» eingeschätzt wird, wird eher nicht investiert.
Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Arbeit: Kleinere Unternehmen, die MmB einstellen, riskieren, keine Krankentaggeldversicherung abschliessen zu können, weil die Versicherung das Risiko, das die gesundheitlichen Einschränkungen mit sich bringt, nicht übernehmen will. Das kann dazu führen, dass sich kleinere Unternehmen aus diesem Grund gegen die Anstellung von gesundheitlich eingeschränkten Menschen entscheiden. Ein strukturelles Hemmnis für die Schaffung eines inklusiven Arbeitsumfelds – geschaffen durch rechtliche Grundlagen, die die tatsächliche und rechtliche Gleichstellung von MmB behindern, anstatt diese Hemmnisse abzubauen.
Die Folgen solcher strukturellen Ungleichheiten sind erheblich. Systeme verhalten sich diesbezüglich wie Wasser: Sie nehmen den Weg des geringsten Widerstands. Wenn der einfachste Weg darin besteht, eine Person in einem geschützten oder temporären Rahmen zu belassen, weil keine Krankentaggeldversicherung gefunden werden kann, lässt sich kein inklusiver Arbeitsmarkt schaffen.
Die BehiG-Revision setzt mit der Pflicht zu angemessenen Vorkehrungen einen wichtigen Hebel – aber sie wirkt im Einzelfall, auf Verlangen. Sie verändert nicht die strukturelle Logik, die ich eben beschrieben habe: das Risikodenken der Sozialversicherungen, die Frage, wer den Türöffner zahlt, wer das Risiko trägt, wenn eine Entwicklung nicht «sicher» ist.
Die Inklusions-Initiative würde dort ansetzen, wo die Revision aufhört: Sie würde einen Verfassungsauftrag schaffen, der nicht nur den Einzelfall regelt, sondern die Systemfrage stellt. Und sie würde – das ist mir wichtig – nicht nur für Menschen wirken, die sich selbst klar als Menschen mit Behinderung verstehen. Sie würde für alle wirken, die irgendwann im Erwerbsleben auf eine solche Schwelle stossen. Und das sind, wenn wir ehrlich sind, sehr viele.
Behinderung ist kein Nischenthema. Es ist ein Lebensrealitätsthema. Ich wage zu behaupten, dass sich viele dieser Menschen allerdings nicht als MmB bezeichnen würden. Sie sagen nicht: «Ich bin ein Mensch mit Behinderung.» Sie sagen: «Ich sehe nicht mehr so gut.» «Ich höre schlecht.» «Ich bin nicht mehr so gut zu Fuss.» Das passiert mit dem Alter – fast zwangsläufig.
Diese Menschen werden von uns oft nicht erreicht. Unsere Sprache, unsere Bilder, unsere Allianzen sind auf eine Community ausgerichtet, die sich als solche versteht. Aber ein erheblicher Teil dieser Gruppe nimmt sich selbst nicht als Teil dieser Bewegung wahr.
Das hat zwei Konsequenzen, die ich für gleichermassen wichtig halte.
Erstens eine moralische: Wenn wir über Inklusion sprechen, meinen wir wirklich alle. Auch die ältere Person, die im Alltag auf Assistenz und Pflege angewiesen ist und das Wohnen zu Hause einem Altersheim vorzieht. Auch die Person, die im Spital die Informationen nicht versteht. Auch die Person, die bei Abstimmungen auf Hilfe angewiesen ist. Ihre Bedürfnisse sind dieselben – nur die Identität ist eine andere.
Zweitens eine strategische: Sollte sich das Initiativkomitee entscheiden, die Initiative nicht zurückzuziehen, kann ein Abstimmungskampf nur gewonnen werden, wenn wir diese Mehrheit ansprechen. Eine Koalition, die nur die «klassische» Behindertenrechtscommunity umfasst, ist zu schmal. Wir brauchen eine Sprache, die diese Menschen erreicht.
Die Inklusions-Initiative betrifft sie direkt. Diese bis anhin nicht angesprochenen Menschen müssen für einen erfolgreichen Abstimmungskampf abgeholt werden – beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit Organisationen ausserhalb der Behindertenorganisationen.
Ich möchte nun mit zwei Punkten schliessen – und dabei zur Eingangsfrage zurückkehren.
Wo stehen wir? Das sagt uns das Monitoring. Es ist wertvoll, aber es ist kein Versprechen. Ein Standort allein bringt uns nicht ans Ziel.
Wohin müssen wir? Das beantwortet die Inklusions-Initiative: rechtliche und tatsächliche Gleichstellung in allen Lebensbereichen. Eine genaue Adresse, keine ungefähre Richtung.
Und wer verpflichtet sich, uns dorthin zu bringen? Das ist die entscheidende Frage – und sie bleibt im Gegenvorschlag offen.
Deshalb zwei konkrete Schritte: Erstens den Gegenvorschlag in den laufenden Beratungen stärken – mit Fokus auf Assistenz, angemessene Vorkehrungen und echter Partizipation von Menschen mit Behinderungen. Das ist die Arbeit der nächsten Monate.
Zweitens: Die Inklusions-Initiative nicht als Ersatz, sondern als das sehen, was sie ist – der verbindliche Routenplan, der festschreibt, wer die Verantwortung trägt, uns ans Ziel zu bringen. Und dabei auch jene Menschen abholen, die sich nicht als Menschen mit Behinderung bezeichnen, es aber irgendwann sein werden. Mit einer Sprache, die sie erreicht. Und mit dem Argument, das auch wirtschaftlich überzeugt.
Wir haben den Standort. Wir kennen die Adresse. Es braucht also nun eine Entscheidung, ob und wie wir diese verbindliche Route auch tatsächlich in Angriff nehmen möchten. 
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